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Ans dem Jahresberichte des Forst-Departements
des Kantons Solothurn für das Jahr I8V8

Die Gemeindswaldungen haben einen Flächeninhalt von 49,859
Inch., wobei jedoch das Waldareal der Stadt Solothurn nicht inbegriffen
ist. Der nachhaltige Ertrag ist zu 1,736,255 Kubf. veranschlagt und
die wirkliche Nutzung beträgt 1,763,727 Kubf. Die Ueberschreitung der

Nachhaltigkeit rührt von Holzverkäufern her, zu denen die Gemeinden von
den Behörden ermächtigt waren.

An Kulturmaterial wurde verwendet:
2469 Pfd. Samen und 1,243,699 Stück Pflanzen.

Im Jahr 1858 kamen zur Verwendung:
1239 Pfd. Samen und 796,999 Stück Pflanzen.

Es folgt hieraus, daß das Kulturwesen bedeutende Fortschritte machte.

Diese Fortschritte zeigen sich auch in den Kantonstheilen, in denen früher
eine große Abneigung gegen die künstliche Aufforstung herrschte. Ein
großer Theil der verwendeten Pflanzen wurde aus Pflanzgärten bezogen.

In der Stadtwaldung Solothurn wurden 179 Pfd. Samen und

84,139 Stück Pflanzen verwendet.

Die Bannwartenkurse haben sich als eine sehr wohlthätige Einrich-
tung erwiesen. Mit sichtbar gutem Erfolg werden jetzt mit den Vor-
stehern Exkursionen in gut bewirthschaftete Waldungen gemacht, die eine

ausgezeichnete Gelegenheit zur Belehrung derselben bieten.

Im Dnrchforstungsbetrieb sind bedeutende Fortschritte gemacht wor-
den; ganz gut werden sie in den Gemeinden ausgeführt, wo zu diesem

Zwecke eigene Holzhauer bezeichnet sind. Auch die Niederwaldbestände
werden durchforstet.

An vielen Orten gibt sich das Bestreben kund, den Niederwald in
Hochwald überzuführen, weil die Einsicht, daß der Hochwald größere und

werthvollere Erträge gebe, als der Niederwald, sich von Jahr zu Jahr
weiter verbreitet.

Die Anlegung von Kahlschlägen wird nicht nur in den Hvchwal-
düngen, sondern auch in den Gebirgsniederwaldungen soweit immer mög-

lich verhütet. In den Hochwaldungen der Gebirgsgegenden und in den

früher geplänterten Beständen gilt die Verjüngung durch Samenschlag-

stellung als Regel.
Die Zahl derjenigen Gemeinden, welche die Holzhauerarbeiten nicht

mehr srohnweise, sondern durch geübte Arbeiter ausführen lassen, hat
sich bedeutend vermehrt.
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Nach den getroffenen Anordnungen werden im Jahr 1869/70 über
14 Gemeindswaldungen Wirthschaftspläne entwarfen. Viele Gemeinden
revidiren ihre Waldreglemente zeitgeniäß.

Dem Waldwegbau wird immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt.

Durch die Anlage guter Wege wird die Benutzung des dürren Holzes
nnd des Reisigs auch an den Orten möglich gemacht, wo man diese

Materialien bisher verfaulen lassen mußte. Holzsparende Einrichtungen
werden überall getroffen.

Der Frevel hat bedeutend abgenommen. Streunutzung findet nur
noch in zwei Gemeinden in schädlicher Weise statt — die Ziegenweide
wird nur in 5 Gemeinden und auch hier nur an hiefür besonders an-

gewiesenen Stellen ausgeübt.
Der Borkenkäfer verbreitete sich nicht in der befürchteten Weise, da-

gegen haben die Engerlinge — namentlich in Saat- und Pflanzschulen

— bedeutenden Schaden angerichtet. Der kalte Winter von 1867/8
schädigte bei mangelnder Schneedecke die Herbstkulturen. Der starke

Schneefall vom 8. Nov. 1868 richtete in den Wäldern — namentlich in
Fohren- und Erlenbeständen enormen Schaden an. Am größten sind

die Schädigungen in den 20—30jährigen Bestünden der Ost- und Süd-
hänge. Rechtzeitig und gut durchforstete Bestände haben weniger gelitten,
als schlecht oder gar nicht durchforstete.

Frankreich. In der Zeitschrift „das Ausland" werden als Ur-
fachen der Wälderzerstörung in Frankreich folgende aufgezählt:

1) Die hohe Besteurnng. Sie übersteigt die des übrigen Grund-
eigenthums verhältnißmäßig um ein Zehntheil und beträgt 40 bis
50 Prozent des Rohertrages. Ein Waldbesitzer, der auf Grund
amtlicher Dokumente den Beweis leistete, daß er für Waldeigenthum,
das ihm jährlich 1800 Fr. eintrage, 1164 Fr. Grundsteuer bezahlen

niüsfe, wurde mit einer Beschwerde gegen diese Steuer abgewiesen.

2) Die hohen Taxen für die Eigenthumszufertigungen, die ihren Grund
hauptsächlich darin haben, daß die Taxe für den Holzvorrath 6,2 >

Prozent feines Werthes beträgt, während für den Boden nur 2,20
Prozent des Werthes bezahlt werden.

3) Die starke Belastung der Waldungen bei der Unterhaltung der Flur-
und Waldwege.
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